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Im Haus zur 
Sichel am 
Rindermarkt 9 
in Zürich (2. v. l.) 
verbrachte 
Gottfried Keller 
Kindheit 
und Jugend. 

WISSEN 

Gottfriedstutz 
KELLER! 

Er träumte von einem Künstlerleben 
und von Erfolg. Doch bis sich dieser einstellte, 

machte der Schweizer Nationaldichter GOTTFRIED

KELLER als Tunichtgut und betrunkener 

Rabauke von sich reden. 

Text Susanne Rothenbacher 

W
as ich denn eigentlich tue? Ich 
kann Ihnen nichts sagen, als 
dass ich immer allein bin, et

was schreibe, lese, spekuliere, tüftle oder 
träume und die Zeit abwarte, wo das ra
sche Fertigmachen endlich sich einstellen 
will.» Am 16. September 1850 schüttete 
Gottfried Keller (1819 bis 1890) seinem 
Freund Hermann Hettner in einem Brief 
sein Herz aus. Der spätere Dichter und 
Schriftsteller war nach Berlin aufgebro
chen, um ein grosser 1heaterautor zu wer
den. Deshalb hatte er sich direkt neben 
dem Königlichen Schauspielhaus einquar
tiert - dem damals bedeutendsten Theater 
Deutschlands. «Da war schon viel Selbst
überschätzung dabei», sagt die Literatur
professorin Ursula Amrein. Denn 1850 
war Keller ein 31-jähriger Tunichtgut, der 
ausser Schulden und einigen wenigen 
Gedichten nichts vorzuweisen hatte. 

«Das rasche Fertigmachen» liess auf 
sich warten. Fünf Jahre weilte Keller in 
Berlin. Ein Drama schrieb er nicht. Doch 
es entstand die erste Fassung des «Grünen 
Heinrich», des Romans, in dem er seine 
Jugend verarbeitete. Und er skizzierte 
Ideen zu den zahlreichen Novellen, wie 
«Kleider machen Leute», «Romeo und Ju
lia auf dem Dorfe» oder «Spiegel, das 
Kätzlein», die ihn zu einem der heraus
ragendsten Autoren der Schweiz machen 
sollten. «Er begann, sich zur Abwechslung 
Geschichten auszudenken, während er an 
den ewigen ,Strickstrumpf> des <Grünen 
Heinrich> gebunden war», sagt Amrein. 

Die 56-jährige Luzernerin, die am 
Deutschen Seminar der Universität 
Zürich lehrt, ist eine Expertin für Gott
fried Keller und veröffentlichte diesen 
Sommer ein wissenschaftliches «Gottfried 
Keller Handbuch». l!>-+ 
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